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Weiterentwicklung von Jugendberufsagenturen

Zusammenfassung
Am Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf werden bundesweit Jugendberufs-
agenturen ausgebaut. Wie diese gestaltet sein müssten, um sie inklusiv auszurichten und 
mehr Teilhabe an den regulären Angeboten der Beruflichen Bildung zu ermöglichen, wird 
in diesem Beitrag behandelt. Dabei steht eine an den Bedarfen des Einzelnen ausgerichte-
te multiprofessionelle Zusammenarbeit der Akteur*innen im Mittelpunkt.
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Inclusive Organization of the Transition From School to Work Through 
the Further Development of Youth Employment Agencies

Abstract
So called Youth Employment Agencies are being expanded throughout Germany at the 
transition from school to vocational training and work. This article looks at how these 
agencies should be designed in order to make them inclusive and enable greater partici-
pation in regular vocational education and training. The focus here is on multi-professio-
nal cooperation between the stakeholders based on the needs of the individual.
Keywords: school-to-work transition; training; inclusion; participation

1	 Einleitung

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist von entscheidender Bedeutung für die Bil-
dungs- und Berufswege junger Menschen und hat Einfluss auf ihr gesamtes weiteres Le-
ben. Der 15. Kinder- und Jugendbericht beschreibt drei Kernaufgaben für diese Phase: 
Qualifizierung, Selbstpositionierung und Verselbständigung (vgl. BMFSFJ, 2017). Der Be-
rufswahlprozess ist also Teil der Persönlichkeitsentwicklung und muss mit den lebens-
weltlichen Themen junger Menschen zusammengedacht und verknüpft werden. Unter-
stützende Angebote sollten sie in ihrer „erwerbsbiografischen Selbstverantwortung“ 
stärken (vgl. Neises & Weiß, 2023). 

Es existieren jedoch strukturelle Benachteiligungen am Übergang Schule – Beruf, die dazu 
führen, dass vor allem bestimmte Personengruppen  – junge Menschen mit niedrigeren 
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Schulabschlüssen, mit Einwanderungsgeschichte oder mit Beeinträchtigungen  – von Ex-
klusion betroffen sind (vgl. Enggruber et al., 2021; Kalinowski, 2024). Ausschließend wir-
ken hier zum Beispiel pauschale Kategorien, die häufig auf vermeintlich negative oder 
defizitäre persönliche Eigenschaften fokussieren. Zudem können psychische oder psy-
chosoziale Belastungen dazu führen, dass der Übergang ins Berufsleben erschwert ist. 
Im Jahr 2023 blieben rund 2,9 Mio. (oder 19,1 %) der 20- bis 34-jährigen jungen Men-
schen ohne formale berufliche Qualifikation und nahmen auch nicht an Angeboten teil, 
in denen Abschlüsse erworben werden können (Kalinowski, 2024, S. 2). Wenngleich rund 
zwei Drittel dieser nicht formal Qualifizierten erwerbstätig sind, so erwerben sie keine 
beruflichen Qualifikationen und Abschlüsse, die aber entscheidend für berufliche und 
gesellschaftliche Teilhabe und die wichtigste Absicherung gegen Arbeitslosigkeit und Ar-
mut sind (vgl. ebd.). Sie bieten zudem durch anerkannte Zertifikate eine Grundlage, sich 
beruflich weiterzuentwickeln. Auch mit Blick auf die Fachkräftesicherung ist es entschei-
dend, jungen Menschen berufliche Perspektiven durch das Erlangen von Abschlüssen zu 
eröffnen.

Das kann gelingen, wenn bestehende Strukturen verändert werden und stärker eine sub-
jektorientierte Perspektive bei der Unterstützung junger Menschen eingenommen wird, 
so die hier formulierte Ausgangsthese. Zudem sollen in diesem Beitrag aktuelle Vorschlä-
ge für strukturelle Veränderungen am Übergang Schule – Beruf aufgegriffen werden (vgl. 
Enggruber et al., 2021; Euler & Seeber, 2023). Neben der Verbesserung von Strukturen 
soll der Blick auch auf eine inklusive Übergangsgestaltung sowie eine verlässliche und 
qualitativ hochwertige Beratung und Begleitung junger Menschen gerichtet werden. Die-
ses Ziel verfolgen Jugendberufsagenturen, die derzeit bundesweit als zentrale Anlauf-
stelle für junge Menschen ausgebaut werden. Hier sollen über eine multiprofessionelle 
Zusammenarbeit Hilfen wie aus einer Hand angeboten und Fragen der beruflichen Inte-
gration ebenso wie soziale Aspekte der jeweiligen Lebenssituation berücksichtigt werden 
(vgl. Enggruber & Neises, 2023). 

2	 Jugendberufsagenturen – multiprofessionelle Kooperation am 
Übergang Schule – Ausbildung 

Bei den Jugendberufsagenturen handelt es sich nicht um eine neue Institution oder Be-
hörde, sondern um neue Formen der multiprofessionellen Zusammenarbeit der Ak-
teur*innen am Übergang Schule – Beruf. Hier schließen sich die Agenturen für Arbeit, die 
Jobcenter und die örtlichen Träger der Jugendhilfe zu rechtskreisübergreifenden Koopera-
tionsbündnissen auf kommunaler Ebene zusammen und bündeln ihre Leistungen für jun-
ge Menschen, in aller Regel unter Einbezug weiterer Akteur*innen (vgl. Berghaus et al., 
2024). Programmatisch gesehen soll so eine kommunale Verantwortungsgemeinschaft 
entstehen, die zum Ziel hat, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer individuellen, so-
zialen und beruflichen Entwicklung mit einer unter den verschiedenen Akteur*innen ab-
gestimmten Beratung, Begleitung und Leistungssteuerung zu stärken. So soll der Zugang 
zu Unterstützungsangeboten erleichtert, und diese sollen passgenauer auf die jeweiligen 
Bedarfe der Jugendlichen zugeschnitten werden.

Voraussetzung für eine rechtskreisübergreifende Handlungsweise ist, dass ein Verständ-
nis bei allen Akteur*innen über die jeweiligen Rechtskreise und der darauf aufbauen-
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den Handlungskonzepte sowie der von ihnen getragenen Angebots- und Unterstützungs-
struktur besteht oder entwickelt wird. Die jeweiligen Handlungslogiken der beteiligten 
Partner*innen sind hier durchaus unterschiedlich und haben sich historisch bedingt un-
terschiedlich entwickelt (vgl. Enggruber & Neises, 2023). Während z. B. der Fokus der Be-
rufsberatung der Agentur für Arbeit eher auf der Vermittlung in Ausbildung und Arbeit 
liegt, ist die Blickrichtung bei den Trägern der Jugendhilfe eher auf die Entwicklung der 
Persönlichkeit gerichtet. Geht es bei den Jobcentern darum, den Lebensunterhalt unab-
hängig von der Grundsicherung bestreiten zu können (vgl. §1, SGB II), ist es die Aufgabe 
der Agenturen für Arbeit, dem Entstehen von Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken und den 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu unter-
stützen (vgl. §1, SGB III). Das SGB VIII formuliert hingegen das Ziel, „junge Menschen in 
ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benach-
teiligungen zu vermeiden“ (vgl. §1, SGB VIII). Die hier kurz angerissene unterschiedliche 
Handlungs- und Sichtweise der jeweiligen Partner*innen legt die Bedeutung der Benen-
nung gemeinsamer Ziele und Haltungen dar.

„Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg sind die Entwicklung eines gemeinsa-
men Verständnisses der komplexen Aufgabe und eine wertschätzende Kultur in der 
Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure. Kooperation wird dann sinnvoll und er-
folgreich, wenn für alle Beteiligten erkennbar wird, dass ihr gemeinsames Handeln 
auf Basis ihrer jeweiligen Verantwortungsbereiche und ihrer Handlungsgrundsätze zu 
mehr Erfolgen bei der beruflichen Integration junger Menschen führt“ (Neises & Nug-
lisch, 2016, S. 7).

Den politischen Anspruch, dem auch in diesem Beitrag nachgegangen werden soll, hat 
der damalige Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, im Jahr 2021 auf 
der Website der BIBB-Servicestelle Jugendberufsagenturen wie folgt formuliert: „Die jun-
gen Menschen bekommen hier passgenaue Unterstützungsangebote. […] Wir lassen kei-
ne und keinen zurück“. 

3	 Inklusive Übergangsgestaltung

Das eben benannte politische Ziel, welches die Aufgabe der Jugendberufsagenturen be-
schreiben soll, ist sehr voraussetzungsvoll. Denn der Übergang von der allgemeinbil-
denden Schule in eine schulische, duale oder akademische Ausbildung verläuft für jun-
ge Menschen individuell sehr unterschiedlich und nicht zwingend linear. Während dieser 
Übergang sich für die einen sehr nahtlos ergibt, nehmen sich andere Zeit, um sich (ggfs. 
mit der Hilfe des sozialen Umfelds) zu orientieren, zu sortieren oder neue Erfahrungen zu 
machen. Eine weitere Gruppe aber benötigt zu den unterschiedlichsten Herausforderun-
gen Beratung und Unterstützung von außen, seien dies Themen der Beruflichen Orientie-
rung oder aber sehr persönlicher Themen zur eigenen Entwicklung bis hin zu psychoso-
zialen Problemlagen. Im Sinne der Inklusion sollten in Jugendberufsagenturen demnach 
alle jungen Menschen adressiert werden, da jede und jeder Einzelne auf sehr persön-
liche Weise Unterstützung benötigen kann. (vgl. Beierling et al., 2024). Zu häufig aber 
werden noch viele junge Menschen am Ende der Schulzeit auf exkludierende Wege, in 
Übergangs- und Sondermaßnahmen verwiesen, die nicht in reguläre Ausbildungsangebo-
te führen. Wenngleich viele Maßnahmen am Übergang das Ziel haben, junge Menschen 
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zu qualifizieren und auf die Ausbildung vorzubereiten, so können diese oft die Einmün-
dungschancen in Ausbildung kaum erhöhen. Vielmehr finden die Förderungen in eher 
separierenden Systemen statt und können eine stigmatisierende Wirkung für die jungen 
Leute mit sich bringen (vgl. Enggruber et al., 2021; Euler & Seeber, 2023). In besonderer 
Weise trifft dies auf Menschen mit Beeinträchtigungen zu.

In Jugendberufsagenturen sollen Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer individuel-
len, sozialen und beruflichen Entwicklung mit einer unter den verschiedenen Akteur*in-
nen abgestimmten Beratung und Begleitung gestärkt werden. Diese Art der Unterstüt-
zung gelingt, wenn in einer wertschätzenden Kooperationskultur gemeinsame Ziele und 
Haltungen entwickelt werden. Die Hamburger Jugendberufsagentur hat dafür drei Vorga-
ben formuliert (vgl. Sturm et al., 2017):

•	 Bei der Planung eines Angebots- und Fördersystems ist das Grundbedürfnis aller Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen anzuerkennen, sich solide Möglichkeiten zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe zu eröffnen und zu realisieren.

•	 Die Voraussetzungen der Jugendlichen, ihre Werte, Interessen und Fähigkeiten sowie 
ihr Informationsstand, aber auch ihr persönliches Vermögen, sich auf neue Situationen 
einzulassen, sind zu erfassen, um eine jeweils darauf abgestimmte Unterstützung an-
zubieten.

•	 Alle professionellen Begleiter*innen der Jugendlichen bringen große Bereitschaft und 
Kompetenz zur Gestaltung individueller Beratungs- sowie Lehr- und Lernsituationen 
mit.

Die Berufsbildungsforschung stützt sich auf die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK; UN, 2006; Enggruber et al., 2021, S. 4), die den Anspruch auf gesellschaftliche Teil-
habe und diskriminierungsfreien Zugang zu Bildung und Arbeit formuliert. Dort heißt es: 
„Inklusion im Verständnis der UN-BRK begründet ein Recht auf eine diskriminierungsfreie 
Gestaltung von beruflicher Bildung für alle in einem System“ (Enggruber et al., 2021, 
S. 30). Nach Artikel 2 der UN-BRK sind dazu „angemessene Vorkehrungen“ zu treffen, die 
bezogen auf individuelle Lebenslagen und Bedürfnisse auszugestalten sind. Die rechts-
kreisübergreifende Kooperation und die damit verbundenen gemeinsame Fallarbeit in Ju-
gendberufsagenturen kann dazu beitragen, diese zu gewährleisten und für die Jugend-
lichen identitätsverletzende Klassifizierungs- und Zugangsprozesse zu überwinden (vgl. 
ebd.). 

4	 Mehr Teilhabe durch Jugendberufsagenturen

Jugendberufsagenturen können durch die gemeinsame Fallarbeit dann zu inklusiveren 
Übergängen und diskriminierungsfreieren Zugängen beitragen, wenn sie die folgenden 
Kriterien erfüllen (vgl. Enggruber & Neises, 2023):

Alle Jugendlichen erreichen und unterstützen

Jugendberufsagenturen sind dann inklusiv aufgestellt, wenn sie alle Jugendlichen, unab-
hängig von persönlichen Merkmalen oder Kategorien, erreichen und für sie passende An-
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gebote ermöglichen. Dabei sind auch starre Altersgrenzen aufzuweichen, weil die Jugend-
phase bis weit ins dritte Jahrzehnt reichen kann. Eine gute Einbindung der Jugendhilfe, 
der Schulen und auch förderpädagogischer Fachkräfte ist dabei bedeutsam. 

Teilhabe an den regulären Angeboten der beruflichen Bildung stärken

Das Ziel der Jugendberufsagentur soll die Teilhabe aller jungen Menschen an den regu-
lären Angeboten der beruflichen Bildung sein. Diese umfassen neben dem Studium und 
den schulischen Bildungsgängen die betriebliche, aber auch außerbetriebliche Ausbil-
dung. Enggruber et al. plädieren für ein regional geplantes, vielfältiges Ausbildungsplatz-
angebot, „so dass ein breites für alle Jugendlichen zugängliches Ausbildungsangebot mit 
Auswahlmöglichkeiten entsteht“ (Enggruber et al., 2021, S. 33; vgl. auch den Beitrag von 
Enggruber in diesem Heft). Hierfür sollten perspektivisch Einrichtungen des Übergangs zu 
Ausbildungsorten weiterentwickelt oder Hilfen aus dem Übergangsbereich in die reguläre 
Ausbildung eingebunden werden.

Inklusive Prinzipien als Orientierungs- und Handlungsrahmen nutzen

Die Vorstellungen von „Normalbiografien“, auf deren Grundlage individuelle Abweichun-
gen klassifiziert werden, stehen zunehmend in der Kritik (vgl. Kohn, 2020). Das wohl-
fahrtsstaatliche Ziel der Integration in das Berufsbildungssystem führt in der Praxis der 
Zuweisung von Leistungen derzeit nicht selten zum Gegenteil, nämlich zu einer Exklusion 
aus diesen zentralen Gesellschaftsbereichen. Eine „Entkopplung von Fördermitteln und 
Labeling“ fordert Blanck (2020, S.  223) und belegt mit ihrer Forschung, dass eine Um-
steuerung der Zuweisungsprozesse hin zu einer stärkeren Unterstützung von regulären 
Angeboten und betrieblichen Ausbildungen bei den Jugendlichen mit Behinderungen tat-
sächlich zu einer Steigerung der Ausbildungs- und im Anschluss der Arbeitsmarktchan-
cen führt. Die Prinzipien inklusiven Handelns werden von Inklusionsexpert*innen auf den 
Ebenen von Strukturen, Kulturen und Praktiken beschrieben. Daran angelehnt ist in Ab-
bildung 1 skizziert, wie sich ein Handlungsrahmen auf die berufliche Bildung übertragen 
ließe (vgl. Neises, 2018, S. 65). Auf der Ebene der Strukturen gilt es, Sonderwege abzu-
bauen und stattdessen eine differenziertere Förderung im Regelsystem auszubauen. Auf 
der Ebene der Kulturen muss man sich von Normalitätsbildern und damit von Normali-
tätsbiografien und normierten Wegen verabschieden, vielmehr eine Orientierung an den 
individuellen Lebenslagen fokussieren. Die pädagogische Praxis sollte demnach subjekt-
orientiert ausgerichtet sein und an den Stärken ansetzen sowie das gemeinsame Lernen 
in heterogenen Gruppen im Blick behalten. Im Kern dieses Modells steht dann die multi-
professionelle Zusammenarbeit der verschiedenen Fachkräfte und Professionen, wie sie 
in Jugendberufsagenturen angedacht ist. 
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Abb. 1:	 Inklusiver Orientierungs- und Handlungsrahmen

Quelle:	 aus Neises, 2018 (eigene Darstellung, angelehnt an Booth, 2012).

5	 Individuelle und integrierte Hilfen

Jugendberufsagenturen im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft entstehen wesent-
lich durch die gemeinsame Fallarbeit. Die rechtskreisübergreifende Verständigung darüber, 
mit welcher Haltung Jugendlichen in der Beratung begegnet wird, was das Ziel dabei sein 
soll und wie man den Prozess der gemeinsamen Fallarbeit gestaltet, ist hierbei zentral. Die 
Stichworte lauten: Individualisierung, Bedarfsorientierung, Flexibilisierung und fallverste-
hende Beratung, sodass die Ratsuchenden selbstbestimmt unter Kenntnis der Bedingungen 
auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt entscheiden können und ihre Handlungs- und Pro-
blemlösefähigkeit gestärkt werden (vgl. Kohn, 2020; Lippegaus, 2024). Um dies umzusetzen, 
können in Jugendberufsagenturen individuell passende Hilfen organisiert werden, die von 
den Bedürfnissen, Problemlagen und Interessen junger Menschen ausgehen. 

„Nur eine von den beteiligten Behörden gut abgestimmte Fallarbeit kann dabei er-
möglichen, dass diese Leistungen im jeweiligen Lebenskontext der Menschen gut kor-
respondieren und keine größeren Widersprüche entstehen, die dann von den jungen 
Menschen selbst überbrückt, d. h., zu einer Logik zusammengebracht werden müss-
ten“ (Beierling et al., 2024, S. 13). 
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Zudem braucht es eine auf den Bedarf abgestimmte integrierte Hilfelandschaft. Dies 
meint im Sinne des Konzepts der integrierten Hilfen eine „organisationale Verknüpfung 
vereinzelter Angebote“, so dass Hilfen wie „aus einer Hand“ geleistet werden können 
(vgl. ebd., S.  18). Dies umfasst auch die Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen im Sin-
ne „angemessener Vorkehrungen“ (Art. 2 UN-BRK), um auch bei individuellen Beein-
trächtigungen an den regulären Angeboten der Beruflichen Bildung teilzuhaben. Mit ei-
ner grundsätzlichen Institutionalisierung von integrierten, flexibel einsetzbaren Hilfen im 
Regelsystem der beruflichen Bildung würde sich der Koordinierungsbedarf in der Region 
gegenüber dem heutigen Stand, der durch eine Vielzahl von Programmen und Projek-
ten im Übergangsbereich gekennzeichnet ist, voraussichtlich reduzieren. Bestenfalls führt 
dies am Übergang zu einer besseren Passung zwischen den Zukunftswünschen der jungen 
Menschen und der Fachkräftesicherung der Betriebe.

6	 Fazit

Jugendberufsagenturen können eine zentrale Anlaufstelle für Jugendliche am Übergang von 
der Schule in den Beruf sein, um den nicht zwingend nahtlosen, aber begleiteten Weg hin 
zur beruflichen Teilhabe zu beschreiten. Wenn sich Jugendberufsagenturen für eine inklusive 
Gestaltung ihrer Arbeit entscheiden, können sie dadurch die nachhaltige berufliche und sozi-
ale Integration aller junger Menschen fördern. Dies wäre nicht nur in deren Interesse (gelin-
gende Lebensentwürfe), sondern auch in dem der Wirtschaft (Fachkräftesicherung) und der 
Gesellschaft (ökonomische und soziale Stabilität) (vgl. Neises & Nuglisch, 2016, S. 3). Letzt-
lich könnte so dem politisch formulierten und voraussetzungsvollen Anspruch, keine und kei-
nen zurückzulassen (s. o.), zumindest ein Stück weit mehr entsprochen werden.

Weiterführende Informationen

Informationen zu Jugendberufsagenturen allgemein, zu ihrem Auftrag und zu Möglichkei-
ten der Ausgestaltung bietet die Servicestelle Jugendberufsagenturen im Bundesinstitut 
für Berufsbildung auf ihrer Website unter https://www.servicestelle-jba.de/. 

Jugendberufsagenturen, die sich Unterstützung bei der Ausarbeitung ihres Angebots, ihres 
Beratungsprofils oder der Kooperation mit weiteren Partner*innen wünschen, können über 
den folgenden Link Kontakt aufnehmen: https://www.servicestelle-jba.de/beratungsanfrage.
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